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1. Teil

Einleitung

„Wir sind hier zusammengekommen, weil wir vor einer, wenn nicht sogar vor der zentralen
Herausforderung der Menschheit stehen. Der Klimawandel – alle, die hier im Raum sind,
wissen das; aber ich rufe dies auch allen anderen zu – ist für unsere Welt eine Schick-
salsfrage. Sie entscheidet über das Wohlergehen von uns allen.“1

Mit diesenWorten hat Frau Dr. Angela Merkel, Bundeskanzlerin a. D., ihre Rede
bei der 23. Klimakonferenz der Vereinten Nationen zum Klimawandel am 15.11.
2017 in Bonn eingeleitet.

Sie hat damit schon vor acht Jahren die wichtige Aufgabe der Klimawandelbe-
kämpfung2 durch die Staatengemeinschaft hervorgehoben. Der Rückgriff auf dieses
Zitat in der Einleitung dieser Ausarbeitung im Jahr 2024 soll deutlich machen, dass
dieseAufgabe seither noch nicht bewältigt wurde und diesenWorten auch heute noch
große Bedeutung beizumessen ist, wie auch schon damals.

Denn auch in der Zwischenzeit ist der Treibhausgasausstoß (THG-Ausstoß) – mit
Ausnahme des ersten Jahres der Corona-Pandemie im Jahr 2020 – nicht wesentlich
gesunken, sondern vielmehr erneut angestiegen und die Klimawandelbekämpfung
damit auch als Zukunftsaufgabe nicht obsolet geworden.3 Fast täglich verdeutlichen
auch die Nachrichten das gravierende Ausmaß der Klimawandelfolgen. Schmel-
zende Gletscher in den Polargebieten, wochenlang anhaltende Dürreperioden, starke
Unwetter weltweit sowie Hochwassergefahren in Europa und auch Deutschland
belegen dies nachdrücklich.4

Die Bekämpfung des Klimawandels gehört daher zu den zentralen und aktuellen
Aufgaben des 21. Jahrhunderts. Die internationale Staatengemeinschaft hat sich

1 Die vollständige Rede ist abrufbar unter https://www.bundeskanzler.de/bk-de/aktuelles/re
de-von-bundeskanzlerin-merkel-im-rahmen-der-un-klimakonferenz-cop-23-am-15-november-2
017-in-bonn-445896.

2 Vereinzelt gibt es auch Stimmen, die einen (menschengemachten) Klimawandel leugnen,
seine Auswirkungen als positiv darstellen oder die Bekämpfung als wirtschaftlich nicht ren-
tabel darstellen (näher zu der Klimawandelleugnung, siehe Winkler, Klimaschutzrecht,
S. 29 ff.; Jaeger, Wege aus der Klimakatastrophe, S. 113 ff.). Weil die Wissenschaft sich aber
diesbezüglich bis auf hinzunehmende Unsicherheiten im Konsens ist, werden in dieser Dis-
sertation Klimawandelleugnungen nicht weiter Berücksichtigung finden.

3 Daten zum weltweiten CO2-Emissionsausstoß von 1960 bis 2022 sind abrufbar unter
https://de.statista.com/statistik/daten/studie/37187/umfrage/der-weltweite-co2-ausstoss-seit-1
751/.

4 Siehe zu den Klimawandelfolgen sogleich 2. Teil C. IV.
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deshalb dazu verpflichtet, den durchschnittlichen Temperaturanstieg gegenüber dem
Jahr 1990 auf 1,5 8C bis maximal 2 8C zum Ende des Jahrhunderts zu reduzieren
(Art. 2 Abs. 1 lit. a PA). Als wesentliches Zwischenziel hat sich dafür das Erreichen
der Netto-Treibhausgasneutralität bis zum Jahr 2050 herauskristallisiert (Art. 2 PA).
Mit jedem Tag, der ohne effektive Maßnahmen, die dem Klimawandel entgegen-
treten können, zu Ende geht, wird der zeitliche Rahmen für eine erfolgreiche Kli-
mawandelbekämpfung zunehmend geringer. Dabei haben auf politischer Ebene die
Belange des Klimaschutzes zur Bekämpfung des Klimawandels bereits seit Jahren
Eingang in die verschiedenen Koalitionsverträge der Bundesregierungen erhalten.5

Auch werden regelmäßig und in Vielzahl neue Gesetze erlassen und bestehende
Gesetze novelliert, um bei der Bekämpfung des Klimawandels Fortschritte zu er-
zielen. Von besonderer Bedeutung ist der Erlass des Bundes-Klimaschutzgesetzes6

im Jahr 2019. Darin werden die für die BRD geltenden Klimaziele verankert und
damit der maßgebliche gesetzliche Rahmen für die nationale Klimawandelbe-
kämpfung gesetzt. Mit dem Klimabeschluss7 des Bundesverfassungsgerichts
(BVerfG) im Jahr 2021 hat in der Folge die Bekämpfung des Klimawandels weiter
Fahrt aufgenommen und allenthalben auch in der Bevölkerung Aufmerksamkeit
erlangt. Auf Grundlage dieser Entscheidung des BVerfG wurde das KSG novelliert
und die darin verankerten Klimaziele wesentlich verschärft,8 damit auch die im
höherrangigen Recht festgelegten Ziele künftig noch erreichbar bleiben. Nunmehr
sind bis zum Jahr 2030 die THG-Emissionen um mindestens 65% und bis zum Jahr
2040 um mindestens 88% gegenüber dem Jahr 1990 zu mindern (§ 3 Abs. 1 KSG).
Bis zum Jahr 2045 ist Netto-Treibhausgasneutralität zu erreichen (§ 3 Abs. 2 S. 1
KSG). Dafür bedarf es der (erheblichen und effektiven) Reduzierung von THG-
Emissionen in den Sektoren der Energiewirtschaft, der Industrie, des Verkehrs, der
Gebäude, der Landwirtschaft, der Abfallwirtschaft und sonstiger Bereiche. Mitt-
lerweile wurde das KSG ein drittes Mal novelliert, indem von der Normierung von
Sektorzielen wieder Abstand genommen und der Fokus auf eine Gesamtverant-
wortung gerichtet wurde (§ 4 KSG).9

Neben dem Erlass sowie der mehrfachen Novellierung des KSG sind aber auch
andere Gesetze von maßgeblicher Bedeutung für die Klimawandelbekämpfung. Mit
Geltung ab Juli 2024 wurde das Bundes-Klimaanpassungsgesetz (KAnG) be-

5 Als Beispiele sind hier der Koalitionsvertrag aus dem Jahr 2005 von CDU/CSU/SPD,
Gemeinsam für Deutschland, Mit Mut und Menschlichkeit, S. 54, aus dem Jahr 2009 zwischen
der CDU/CSU und FDP, Wachstum. Bildung. Zusammenhalt., S. 25 f.; aus dem Jahr 2013
zwischen CDU/CSU/SPD, Deutschlands Zukunft gestalten, S. 36 und der aktuelle Koaliti-
onsvertrag zwischen SPD/Die Grünen/FDP aus dem Jahr 2021, Mehr Fortschritt wagen,
S. 20 ff., zu nennen.

6 Bundes-Klimaschutzgesetz (KSG) v. 12.12.2019 (BGBl. I S. 2513), das zuletzt durch
Art.1 des G. v. 15.07.2024 (BGBl. I Nr. 235) geändert worden ist.

7 BVerfG, Beschl. v. 24.03.2021 – 1 BvR 2656/18, u. a. = BVerfGE 157, 30 ff.
8 BVerfG, Beschl. v. 24.03.2021 – 1 BvR 2656/18, u. a.= BVerfGE 157, 30 (176 Rn. 266).
9 Näher auf diese Änderung eingehend, Erbguth, DVBl 2024, 1017 ff.
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schlossen.10 Daneben gab es jüngst auch erhebliche Änderungen und Anpassungen
auf landesrechtlicher Ebene sowie Änderungen des GEG11 oder des BauGB12, für
welches sogar eine „große“ Novellierung vorgesehen war.13 Flankierend wurden
auch das WPG14 und WindBG15 mit zahlreichen Regelungen zur Umsetzung der
Energiewende erlassen.

Angesichts dessen haben auf der gesetzgeberischen Ebene umfangreiche Akti-
vitäten stattgefunden, die erkennen lassen, dass derKlimawandelbekämpfung gerade
in den letzten Jahren vermehrt Bedeutung beigemessenwurde bzw. wird und dass die
zeitlich drängenden Zielsetzungen des Pariser Klimaabkommens (PA) und in der
Folge auch der bundesrechtlichen Gesetzgebung erreicht werden können.

A. Dringender Handlungsbedarf

Die Dringlichkeit der Klimawandelbekämpfung hat daher auch die Rechtswis-
senschaften dazu veranlasst, sich erneut tiefgehendmit der Klimawandelproblematik
auseinanderzusetzen. Die Zahl juristische Schriften im Diskurs des Klimawandels
hat sich über die letzten Jahre erheblich vergrößert. Dies spiegelt sich auch darin
wider, dass regelmäßig neue wissenschaftliche Monographien und Beiträge mit zum
Teil eingehenden Erörterungen zumgegenwärtigen Sachstand, Praxishandbücher für
den juristischen Umgang mit dem Klimawandel sowie Zeitschriften, die aus-
schließlich dem Klima(schutz)recht gewidmet sind (z.B. KlimR oder KlimaRZ),
veröffentlicht werden. Auch im Rahmen rechtswissenschaftlicher Fachtagungen
wird vermehrt die Thematik der Klimawandelbekämpfung aufgegriffen. Konsens
besteht einvernehmlich darin:

Dringender Handlungsbedarf ist geboten – und zwar jetzt.

10 Bundes-Klimaanpassungsgesetz (KAnG) v. 20.12.2023 (BGBl. 2023 I Nr. 33).
11 Gebäudeenergiegesetz (GEG) v. 08.08.2020 (BGBl. 2020 I, S. 1728), das zuletzt durch

Art. 1 des G. v. 16.10.2023 (BGBl. 2023 I Nr. 280) geändert worden ist.
12 Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung v. 03.11.2017 (BGBl.

2017 I, S. 3634), das zuletzt durch Art. 3 des G. v. 20.12.2023 (BGBl. 2023 I Nr. 394) ge-
ändert worden ist.

13 Dazu wurde noch vor der Sommerpause 2024 vom BMWSB ein umfangreicher Refe-
rentenentwurf eingereicht, dazu dann der Gesetzentwurf BT-Drs. 20/13091. Mit dem Bruch
der Ampel-Koalition kam es nicht mehr zu Verwirklichung der geplanten umfassenden Neu-
regelungen.

14 Wärmeplanungsgesetz (WPG) v. 20.12.2023 (BGBl. 2023 I Nr. 394).
15 Windenergieflächenbedarfsgesetz (WindBG) v. 20.07.2022 (BGBl. 2022 I S. 1353), das

zuletzt durch Art.2 des G. v. 08.05.2024 (BGBl. 2024 I Nr. 151) geändert worden ist.
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